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ESUG 2012 / Die Neuregelungen der InsO
Am 27.10.2011 hat der Bundestag das Gesetz zur weiteren Erleichterung 
der Sanierung von Unternehmen (Artikel I - Änderung der Insolvenzord-
nung) beschlossen, die umfassendste Änderung des Insolvenzrechts seit 
Inkrafttreten der InsO am 1.1.1999. Die Novelle wird nach der für Anfang 
2012 zu erwartenden Verkündung in Kürze in Kraft treten.

Schwerpunkte der Reform sind:

❒ 	 Die Vorschusspflicht der Insolvenzantragsverpflichteten bei Insolvenz-
verschleppung

❒ 	 Die Stärkung der Gläubigerstellung durch Einsetzung eines vorläu-
figen Gläubigerausschusses bereits im Insolvenzeröffnungsverfahren 
ab einer bestimmten Unternehmensgröße

❒ 	 Die Neuregelungen zum Insolvenzplanverfahren: Umwandlung von 
Forderungen der Gläubiger in Gesellschaftsanteile (sog. „Dept-Equity-
Swap“) zur Überwindung von Widerständen von Altgesellschaftern 
gegen Sanierungschancen; Vollstreckungsschutz bei nicht im Insolvenz- 
verfahren geltend gemachten Forderungen; Verkürzung der Verjäh-
rungsfrist

❒ 	 Die Neuregelung der Eigenverwaltung: Innerhalb von 3 Monaten sog. 
„Schutzschirmverfahren“ (kein Verlust der Verfügungsbefugnis des 
Schuldners; keine Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen den 
Schuldner)

Insolvenzverwalter und Sanierungs- / Restrukturierungsberater müssen 
sich rechtzeitig vor Inkrafttreten des ESUG mit dem neuen Recht vertraut 
machen.

Das Seminar vermittelt systematisch die gesetzlichen Neuregelungen und 
stellt deren Auswirkungen für den Verfahrensablauf dar – unter besonderer 
Berücksichtigung der Rechtsstellung der Beteiligten: (vorläufiger) 
Sachwalter/Insolvenzverwalter, Schuldner, Gläubiger, Gesellschafter. 

Teilnehmerkreis
Rechtsanwälte, Fachanwälte für Insolvenzrecht, Fachanwälte 
für Handels-& Gesellschaftsrecht, Fachanwälte für Bank- & 
Kapitalmarktrecht, Insolvenzverwalter, Unternehmensjuristen.

Wir erteilen ein Fortbildungszertifikat gem. § 15 FAO: 5 Zeitstunden in den 
Fachgebieten Insolvenzrecht, Handels- & Gesellschaftsrecht und Bank- & 
Kapitalmarktrecht.

Seminarunterlagen (online zum Download)	
Ausführliches Seminarskript von RA Wolfgang Fahlbusch: 
Systematische, umfassende Darstellung der gesetzlichen Neu-	
regelungen; Synopse altes Recht /neues Recht (ESUG).

Kursorte & Termine (bitte ankreuzen!)	
❍	 Hamburg, Samstag 28. Januar 2012, 9-16 Uhr
	 Hotel Baseler Hof, Esplanade 11, 20354 Hamburg

❍	 Berlin, Dienstag 31. Januar 2012, 9-16 Uhr
	 Park Inn Berlin City-West, Emser Straße 6, 10719 Berlin

❍	 Köln Samstag 10. März 2012, 9-16 Uhr
	 Park Inn-Hotel Belfortstrasse, Belfortstrasse 9, 50668 Köln

❍	 Frankfurt/Umkreis, Samstag 24. März 2012, 9-16 Uhr
	 Achat Plaza Frankfurt/Offenbach, Ernst-Griesheimer-Platz 7,
	 63071 Offenbach

❍	 München, Dienstag 27. März 2012, 9-16 Uhr�
	 Events over Munich, Dingolfinger Str. 7, 81673 München

Gebühr (je Termin, zzgl. Mehrwertsteuer)	
❍	€	390,-
❍	€	340,-	 ehemalige Absolventen unserer Fachanwaltslehrgänge 

im Insolvenzrecht, Handels- & Gesellschaftsrecht oder 
Bank- & Kapitalmarktrecht

❍	€	290,-	 für den zweiten sowie jeden weiteren Teilnehmer aus 
einer Kanzlei oder einem Unternehmen

Die Gebühr ist zahlbar 10 Tage vor dem Seminartermin. Sie schließt 
die ausführlichen Seminarunterlagen (online zum Download) sowie 
Tagungsgetränke ein.
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